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DER PÄDAGOGISCHE BEOBACHTER
IM KANTON ZÜRICH
Organ des Zürcher Kantonalen Lehrervereins Beilage zur Schweizerischen Lehrerzeitung

ERSCHEINT MONATLICH EIN- ODER ZWEIMAL

Lehrerbesoldungsgesetz
und Besoldungsverordnung

Mit 78 248 Stimmen von 109 767 Stimmenden hat das
Zürchervolk am 21. Januar 1962 die von Regierungs-
und Kantonsrat beantragte Abänderung des Lehrer-
besoldungsgesetzes gutgeheissen. Durch diesen sehr er-
freulichen Entscheid, der in allen Bezirken positiv aus-
gefallen ist, wird der Regierungsrat in Verbindung mit
dem Kantonsrat ermächtigt, die Höchstgrenzen für die
freiwilligen Gemeindezulagen auf 40 "/o des Grund-
gehaltes zu erhöhen. Mit der Rückwirkung auf den
I. Oktober 1960 wird endlich die Stadt Zürich in die
Lage versetzt, die vor bald l'A Jahren beschlossene Be-
soldungserhöhung in vollem Umfange durchzuführen
und auch ihren Volksschullehrern die «eingefrorenen»
Restbeträge auszurichten. Gerne sei anerkannt, dass zu-
erst der Kantonsrat und dann sämtliche Parteien für
diese Regelung eingestanden sind und dem Volk die
Annahme der Vorlage empfohlen haben. - Mit dieser
Gesetzesänderung ist allerdings erst der Rahmen für die
von Regierungs- und Kantonsrat vorzunehmende Fest-
setzung der Höchstgrenzen der Gemeindezulagen ge-
geben worden. Diese sollten so angesetzt werden, dass
die Gemeinden den nötigen Spielraum für Anpassungen
an die örtlichen Verhältnisse haben. Im Sinne der An-
kündigungen anlässlich der Delegiertenversammlung vom
II. Januar 1962 sind die Begehren der Volksschullehrer-
schaft an die Erziehungsdirektion eingereicht worden.

Am 29. Januar 1962 hat der Kantonsrat im Zuge der
Besoldungsrevision für das Personal der kantonalen Ver-
waltung und der Rechtspflege auch die Besoldungen für
die Kantonspolizei, die Universitätsprofessoren, die Pfar-
rer, die Mittel- und die Volksschullehrer mit Wirkung
ab 1. Januar 1962 um rund 8 ®/o erhöht. Bei den Volks-
schullehrern handelt es sich um das staatliche Grund-
gehalt, das für Primarlehrer von 10440 Fr. bis 13080 Fr.
auf 11 280 Fr. bis 14 160 Fr. und für Oberstufenlehrer
(Sekundär-, Real- und Oberschullehrer) von 12 780 Fr.
bis 15 800 Fr. auf 13 800 Fr. bis 17 100 Fr. gehoben
wurde. Auch die Zulagen für ungeteilte Schulen sowie
die Entschädigungen an Vikare wurden um rund 8 %
erhöht. Für die Erhöhung der versicherten Besoldungen
bei der kantonalen Beamtenversicherungskasse wird
dem Kantonsrat demnächst eine Vorlage zur Genehmi-
gung unterbreitet. Die Mittel für den Einkauf sollen
durch nach Alter abgestufte Monatsbetreffnisse erbracht
werden. Deren Verteilung auf 12 Monate bewirkt, dass

in allen Fällen auf den 1. Januar 1962 eine Besoldungs-
erhöhung eintritt. H. K.

Zürcher Kantonaler Lehrerverein

PROTOKOLL DER PRÄSIDENTENKONFERENZ

Freitag, den 5. Januar 1962, 19.00 Uhr,
im BaJmho/bu/Jef Züricli-HB

Präsenz; Der Kantonalvorstand ausser W. Seyfert (Krank-
heit), die Bezirkspräsidenten ausser Andelfingen und
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Uster (W. Sturzenegger vertreten durch E. Huber, Af-
foltern).
Vorsitz: Hans Küng, Kantonalpräsident.
Traktanden; 1. Protokoll. 2. Mitteilungen. 3. Ausser-
ordentliche Delegiertenversammlung des ZKLV vom
11. Januar 1962. 4. Mitgliederwerbung. 5. Allfälliges.

1. Profokod

Wegen Stoffandrangs konnte der Verhandlungsbericht
der letzten Präsidentenkonferenz (vom 17. November
1961) bis zum Datum der heutigen noch nicht im PB
veröffentlicht werden. Dem Antrag auf Verschiebung
der Abnahme wird zugestimmt.

2. Mitteilungen
2.1. Die Aktion zugunsten non /reitei/ligen Gemeinde-

leisfungen an Lehrer im Ruhestand hat weitere Erfolge
gezeitigt (Pfungen, Watt).

2.2. Der Regierungsrat beantragt dem Kantonsrat
eine Revision des Steuergesefzes. Wenn auch dessen In-
kraftsetzung erst auf das Jahr 1963 geplant ist, so hat
sich der Kantonalvorstand doch schon zu mehreren
Malen mit ihr befasst. Die Lehrerschaft interessiert
sich in diesem Zusammenhang besonders für zwei Pro-
bleme: a) Die Pauschalabzüge für Berufsauslagen haben
letztmals im Jahre 1960 eine Erhöhung erfahren; eine
neuerliche Erhöhung kann nicht erwartet werden, b) Die
Prämien für die Pensionskassen konnten bis jetzt nur
innerhalb des bescheidenen Rahmens für allgemeine
Versicherungsleistungen in Abzug gebracht werden. Der
regierungsrätliche Antrag sieht hier eine nur gering-
fügige Ausweitung vor, währenddem die Personalver-
bände schon früher (und vergeblich) den Abzug in
vollem Umfange gewünscht haben. - Der Kantonalvor-
stand hat die Steuerrevision auf seine Geschäftsliste
gesetzt.

2.3. Die Erziehungsdirektion hat mitgeteilt, dass der
Erziehungsrat das Klassenlagerreglement verabschiedet
hat. Einer näheren Abklärung bedarf nur noch der § 9,
welcher die finanzielle Mitbeteiligung der Staatskasse

zum Inhalt hat. Den begutachtenden Kapiteln waren
von zwei Seiten her Abänderungsanträge unterbreitet
worden, mit dem Erfolg, dass die Stellungnahme der
Lehrerschaft wenig einheitlich herauskam. Dementspre-
chend wurden die Wünsche der Kapitel zum aller-
kleinsten Teil berücksichtigt.

2.4. Ganz anders ist das Bild beim Sfimdenplanregle-
ment, bei welchem die Kapitel die Abänderungsanträge
des ZKLV fast allgemein übernommen haben.

2.5. Die Kantonsschule Zürcher Oberland steht vor
grosszügigen baulichen Erweiterungen. Erfreulich ist,
dass die Schülerzahlen auch die optimistischen Schät-

zungen weit hinter sich lassen. Alarmierend aber muss
die Tatsache wirken, dass die Anmeldungen /t/r die
Lehramfsafefeilung auf 57 (Vorjahr 75) zurückgegangen
sind.

2.6. Kollege Giezendanner, Wallisellen, hat ein reiches
statistisches Material zusammengetragen, um den Ur-
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sacken des Lehrermangels nachzugehen. Der Kantonal-
vorstand sieht vor, dieses Material zu verwerten. Schon
ein flüchtiger Blick auf die Arbeit unseres Kollegen be-
stätigt nicht nur, dass viele junge Lehrerinnen schon
nach wenigen Jahren den Schuldienst quittieren, son-
dem zeigt auch, dass erschreckend viele männliche
Lehrkräfte sich rasch anderen Berufen zuwenden. Dabei
ergibt eine grobe Ueberschlagsrechnung, dass der Kan-
ton Zürich in den nächsten zehn Jahren rund fünf-
hundert neue Lehrstellen an der Volksschule einrichten
sollte!

2.7. Die ausserordentliche Besoldungszidnge für 1962
ist den Personalverbänden als Ersatz für eine Rück-
Wirkung der Besoldungsrevision 1962 angeboten und
von diesen akzeptiert worden. Die Behandlung durch
den Kantonsrat zeichnete sich durch eine selten gesehene
Promptheit aus. - Für den Lehrer von Interesse sind
folgende Punkte aus den Vollziehungsbestimmungen:

- Stichtag ist der 1. Dezember 1961. Vor diesem Datum
aus dem Schuldienst Entlassene und später Eintretende
kommen nicht in den Genuss der Zulage.

- Vikare erhalten für jeden besoldeten Unterrichtstag
V24o der vollen Zulage.

- Die Zulage wird von der Staatskasse ausgerichtet;
die Gemeinde wird von ihr nach Beitragsklasse belastet.

- Die Gemeinden sind ermächtigt, die Zulage auf die
freiwilligen Gemeindeleistungen auszudehnen.

- Die ständigen Zulagen (für ungeteilte Schulen usw.)
werden bei der Berechnung mitberücksichtigt.
- Im Staatsdienst stehende Ehepaare erhalten die Zu-
läge unabhängig voneinander.

- Unbesoldeter Urlaub wird im Verhältnis seiner Dauer
in Abzug gebracht.

- Die Zulage untersteht den Abzügen für AHV und IV
und bildet Bestandteil des Lohnausweises.

- Die Regelung für die Volksschullehrer der Stadt Zü-
rieh bleibt vorbehalten.

Die Lehrer der Landschaft und der Stadt Winterthur
haben ihre Zulage noch im Dezember erhalten; die
Stadt Zürich will offenbar noch den Ausgang der Ab-
Stimmung vom 21. Januar 1962 abwarten, bis sie sich
für den Auszahlungsmodus entscheidet.

2.8. Ueber die Beso/dungsreoision J962 ist schon an-
lässlich der letzten PK orientiert worden: Einzelheiten
können im PB Nr. 1 vom 5. Januar nachgelesen werden.

- Noch nicht geklärt ist der Einkauf in die Beamten-
Versicherungskasse.

3. AwsserordenfZiehe DefegiertencersammZung des ZKLV
com IL lara/ör 1962

Die Präsidenten heissen die Traktandenliste der DV gut
und nehmen zu den zwei Hauptgeschäften Stellung:

3.1. Sfafutenreturion ZKLV. Die wichtigste Aende-
rung wird an § 35 vorgenommen: Die Zahl der Vor-
Standsmitglieder wird von sieben auf sieben bis neun
erhöht. Die Erweiterung des Vorstandes ist mit der
Arbeitsüberlastung begründet. In den letzten Jahren ist
die Betreuung des Archivs zu kurz gekommen, und dem
Pressewesen konnte nicht die Beachtung geschenkt wer-
den, die ihm gebührt. In einem dritten Absatz zu § 35
wird für Zeiten besonderer Arbeitshäufung noch eine
weitere Entlastungsmöglichkeit geschaffen: Für beson-
dere Aufgaben kann der Kantonalvorstand aktive oder
pensionierte Lehrer vorübergehend zu Mitarbeitern be-
stimmen.

In § 40 soll die Ausgabenkompetenz des Vorstandes
durch eine Erhöhung den heutigen Geldwerten ange-
passt werden. Neu: Fr. 1000.- für einmalige und
Fr. 200.- für wiederkehrende Ausgaben.

§ 42 soll ergänzt werden: Der Kantonalvorstand be-
sorgt 11. Leitung und Koordination der die Presse be-
treffenden Angelegenheiten.

Im Pressereglement wird Punkt 7 klarer und weiter
gefasst, und in Punkt 11 soll der Kantonalvorstand er-
mächtigt werden, für Inserate und Artikel, die in seinem
Auftrage verfasst worden sind, auch dann ein Zeilen-
geld auszurichten, wenn die Arbeiten nicht in Druck
gegeben wurden.

Die Präsidenten nehmen von den Abänderungsanträ-
gen zustimmend Kenntnis. Zu § 35 wird verlangt, dass
durch die Einschiebung von «mindestens» die Möglich-
keit geschaffen werde, nötigenfalls auch mehr als ein
Vorstandsmitglied aus dem Lehrerinnenstand zu wäh-
len. - Karl Graf begrüsst es, dass sich der Vorstand die
Arbeitslast nicht durch die Anstellung eines hauptamt-
liehen Sekretärs vom Halse schaffen will.

Die Statutenrevision untersteht der Urabstimmung.
Das Stimmaterial wird den Mitgliedern über die Sek-
tionen zugestellt.

3.2. Stellungnahme zur Rertsion des LeZrrerbescZrZungs-
gesefzes (Volksabstimmung von 21. Januar 1962). Der
Kantonalvorstand begrüsst die Revision, die eine Aus-
weitung der Limite ermöglicht. Er ist gewillt, für die
Vorlage einzustehen, und will sich von der DV einen
Kredit von höchstens Fr. 8000.- einräumen lassen für
den Fall, dass er zu einer Abstimmungskampagne ge-
zwungen würde. Der Vorsitzende ermahnt die Sektions-
Präsidenten zur Wachsamkeit, damit einer allenfalls auf-
tauchenden Opposition ohne Verzug begegnet werden
kann. Der Vorstand hat die Presseleute der Sektionen
aufgefordert, Artikel und Inserate zugunsten der Ge-
setzesrevision bereitzustellen. So es die Not erforderte,
würden die Presseleute zu einer Konferenz einberufen.

Die Präsidenten teilen die Stellungnahme des Vor-
Standes, wenn sie sich auch - wie dieser — bewusst sind,
dass die vorgeschlagene Neufassung des Gesetzes nur
einen Schritt auf das Endziel hin bedeutet.

4. MifgZiederteerfoung

Trotz der ständigen Vermehrung der Lehrstellen ist die
Zahl unserer Vereinsmitglieder ungefähr gleichgeblie-
ben; rund ein Viertel der Lehrkräfte, vor allem junge
und weibliche, sind nicht Mitglieder beim ZKLV. Die
Gründe hiefür sind den leitenden Organen bekannt, und
diese werden alles daransetzen, zum mindesten alle ge-
wählten Lehrer zum Eintritt zu bewegen. Eine Umfrage
bei den Präsidenten ergibt, dass die Sektionsvorstände
über die Mutationen in ihrem Bezirke gut im Bild sind.

5. AZZ/üZZiges

5.1. Im Heft «Im Dienste der Gesundheit» der Basler
Lebensversicherung übt Herr Dr. Wespi, kantonaler
Schularzt, Kritik an gewissen Erscheinungen des Zür-
eher Schullebens, die zu einer längeren Diskussion An-
lass gibt.

5.2. Der Präsident kann auf den günstigen Ausgang
eines Ehrverletzungsprozesses hinweisen, den ein Kol-
lege in Fühlung mit dem Kantonalvorstand angestrengt
hatte.

ScMuss der Kon/ereri:z um 21.50 Uhr.

Der Protokollaktuar: A. Wr/nisforf
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Oberstufenkonferenz des Kantons Zürich

AUS DEM PROTOKOLL DER
AUSSERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

2. Dezember 1961, Im Zim/lTwws z. Schmiden, Ztiric/i

1. Begi/Iac/i/îjng der Thesen für das Physifcbach

Der Präsident der Kommission, G. Hochstrasser, Affol-
tern, erläutert die vorgelegten Thesen.

Die Versammlung beschliesst grundsätzlich, ein Buch
für die Hand des Lehrers und nicht für den Schüler
schaffen zu lassen.

These 9: Das Wort «einschlägig» wird auf Antrag von
W. Huber, Winterthur, gestrichen.

These 10 wird auf Antrag von F. Seiler, Zürich, ge-
strichen und ersetzt durch: Es sind Hinweise auf Quer-
Verbindungen zu andern Fächern anzubringen.

Arbeitsblätter:
These 4: Der Satz in der Klammer wird gestrichen.
These 5: Die Anregung von F. Seiler, Zürich, anstatt

der Buchstaben das dezimale Ordnungssystem anzuwen-
den, wird vom Präsidenten entgegengenommen.

Auf Antrag der Arbeitsgemeinschaft Winterthur soll
das geplante Buch zweifarbig gedruckt werden.

Die bereinigten Thesen werden einstimmig genehmigt.
Der Vorsitzende spricht der Kommission und ihrem

Präsidenten den verdienten Dank aus.

2. Begutachtung der Thesen für das Chemiebach

Der Präsident der Kommission, L. Jakob, Winterthur,
referiert. Die Versammlung nimmt die vorgelegten The-
sen ohne Aenderungen an.

Die Arbeit der Kommission und ihres Präsidenten
wird verdankt.

3. Begutachtung der Thesen für das Lesebuch

Der Präsident der Kommission hält das Eintretensreferat.
These 1: Auf Antrag der Arbeitsgemeinschaft Winter-

thur wird der Ausdruck «Köpfe und Herzen» ersetzt
durch «Lebensbilder bedeutender Persönlichkeiten».

These 3 wird auf Antrag von W. Huber, Winterthur,
ersetzt durch: Einzelne Erzählungen aus dem bisherigen
Buch können wieder verwendet werden.

Durch diesen Beschluss soll dem Verfasser eine gros-
sere Freiheit in der Auswahl der Lesestücke gewähr-
leistet werden.

Die abgeänderten Thesen finden die einstimmige Ge-
nehmigung der Versammlung.

K. Emi dankt der Kommission und ihrem Präsidenten
für die geleistete Arbeit.

4. Beschlussfassung über Ziel und Afögh'cMeifen im
Französischunterricht.

Im Namen der Kommission für die Schaffung von Grund-
lagen für ein Französischbuch referiert der Präsident,
K. Erni, Küsnacht.

Unter Punkt 2 (Erreichbares) wird im dritten Ab-
schnitt das Wort «Repetition» ersetzt durch «Uebungen».

Aus der Diskussion ergibt sich, dass das Buch in
erster Linie für 3 Wochenstunden zu schaffen sei, aber
für jene Gemeinden mit 4 Wochenstunden vermehrter
Uebungsstoff bereitgestellt werden müsse.

Die Versammlung erhebt die vorgelegten Grundsätze
über «Ziel und Erreichbares im Französischunterricht»
zum Beschluss.

5. Genehmigung eines Auftrages an Herrn Prof. Dr.
Graber betreffend Ausarbeitung eines Lehrerbuches und
entsprechender ArbeitsbZätter für den Bioiogieunferricht

Der Präsident legt ein Inhaltsverzeichnis und ein aus-
gearbeitetes Kapitel über die Atmung vor. Der Entwurf
ist von verschiedenen ausgewiesenen Kollegen geprüft
worden. Sie empfehlen der Versammlung, das Werk
weiter ausarbeiten zu lassen. Andere Kollegen fürchten,
dass durch dieses Biologiebuch das Menschenkunde-
lehrmittel, das bereits im Entwurf vorliegt und gegen-
wärtig von Herrn Prof. Dr. Töndury geprüft wird, und
das geplante Chemiebuch konkurrenziert werden.

Die Versammlung beschliesst, die Erstellung des Bio-
logiebuches von Herrn Prof. Dr. Graber zu begrüssen,
sofern dadurch die Herausgabe der Bücher für Men-
schenkunde und Chemie nicht beeinträchtigt und ver-
zögert wird.

6. Verschiedenes

Der Präsident, K. Erni, dankt für die verschiedenen an-
erkennenden Aeusserungen über die Arbeit des Vor-
sitzenden und des Vorstandes, die ihm in letzter Zeit zu-
gekommen sind. Der Aktuar i. V.: K. Hofer

Zürcher Kantonaler Lehrerverein

AUS DEN SITZUNGEN
DES KANTONALVORSTANDES

24. Sitzung, 31. August 1961, Zürich

Im Hinblick auf die im Herbst nun in den Schuldienst
tretenden Absolventen des ersten Umschulungskurses
hat der Regierungsrat § 4 lit. C der Vollziehungsverord-
nung zum Lehrerbesoldungsgesetz in dem Sinne ab-
geändert, dass bei der Anrechnung von Dienstjahren bei
mindestens einjähriger Tätigkeit im Schuldienste auch
eine anderweitige vorausgegangene Berufstätigkeit bis
zur Hälfte berücksichtigt werden kann. Der Kantonal-
vorstand ist der Auffassung, dass diese Anrechnung auch
auf Kollegen angewendet werden sollte, die den norma-
len Ausbildungsweg beschritten, aber vorher einen
anderen Beruf ausgeübt haben.

Die von der Sekundarlehrerkonferenz angestrebten
Bemühungen um Bildung einer erziehungsrätlichen
Kommission zur Abklärung der Ausbildungsfrage wer-
den unterstützt.

Zu den Vorschlägen auf Aenderung der Statuten des
Schweizerischen Lehrervereins nimmt der Kantonalvor-
stand wie folgt Stellung:

Zustimmung zur Variante B, wonach der Zentralpräsi-
dent auch die Delegiertenversammlung zu leiten hat.
Stimmenthaltung in der Frage der Schaffung eines
vollamtlichen Zentralsekretärs.
Forderungen:
1. Das Reglement für den Sekretär muss der Dele-
giertenversammlung zur Genehmigung vorgelegt
werden.
2. Das Reglement muss die Bestimmung enthalten,
dass der Sekretär im Verkehr mit den kantonalen
Behörden sich vorausgehend mit der kantonalen Sek-

tion des SLV in Verbindung zu setzen habe.

25. Sitzung, 7. September 1961, Zürich

Ein Rekurs gegen die Rückweisung eines Schülers aus
der Sekundärschule veranlasst den Kantonalvorstand, die
Kollegen einer Gemeinde über die Aufgabe der Bezirks-
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schulpflege und die Rolle des schulpsychologischen
Dienstes in solchen Fällen aufzuklären.

Präsident Hans Küng orientiert über die am 6. Sep-
tember mit den Vertretern sämtlicher Personalverbände
gepflogenen Beratungen betreffend Revision der Be-
soldungen. Der Kantonalvorstand nimmt ausserdem
Kenntnis von der von der Erziehungsdirektion an den
Regierungsrat gerichteten Vorlage auf Abänderung des

Lehrerbesoldungsgesetzes, wonach die Höchstgrenzen
für die Gemeindezulagen auf 40 ®/o des Grundgehaltes
erhöht werden sollen. Er wird sich in dieser Angelegen-
heit nochmals an den Regierungsrat wenden mit dem
Ersuchen, eine Lösung zu treffen, die eine beweglichere
Handhabung der Limite gestattet. Um die Mitglieder zu
orientieren, soll das Schreiben des Kantonalvorstandes
an den Erziehungsrat vom 24. Juni 1961 im «Päd-
agogischen Beobachter» veröffentlicht werden.

Ueber die Art der Auszahlung der Dienstalters-
geschenke durch die Gemeinden gehen dem Kantonal-
vorstand immer wieder Anfragen und Beschwerden zu.
Er sieht daher vor, bei der Aenderung der Vollziehungs-
Verordnung zum Lehrerbesoldungsgesetz diesbezügliche
Anträge einzureichen.

Der Kantonalvorstand nimmt Kenntnis vom Stande
der Beratungen innerhalb der Kommission für die
Reorganisation der kantonalen Schulsynode.

26. Sitzung, 15. September 1961, Zürich

Der Präsident des Lehrervereins Zürich wird über die Ein-
gäbe des Kantonalvorstandes an den Regierungsrat betr.
Aenderung des Lehrerbesoldungsgesetzes orientiert. Der
Kantonalvorstand lässt sich gleichzeitig über die vom
gewerkschaftlichen Ausschuss des LVZ geplanten
Aktionen unterrichten. Er sichert dem LVZ dabei seine
volle Unterstützung zu.

Im Frühjahr 1962 wird das Seminar zur Ausbildung
von Lehrern der Real- und Oberschulen eröffnet. Der
Erziehungsrat ist gegenwärtig mit der Aufstellung eines
provisorischen Lehrplanes, der Zusammenstellung einer
Aufsichtskommission und der Suche nach geeigneten
Unterrichtsräumen beschäftigt. Die Vorbereitungsarbei-
ten liegen weitgehend in den Händen des Leiters der
Uebergangskurse, Herrn Hans Wymann.

Die erste Aktion «Schule und Wirtschaft» wird in der
Woche vom 9. bis 14. Oktober durchgeführt. Hiezu ein-
geladen werden in erster Linie Lehrer der Oberstufe aus
der Stadt Zürich.

Die den ersten Umschulungskurs beendenden Absol-
venten werden zum Eintritt in den Kantonalen Lehrer-
verein eingeladen.

Einer Einladung des Organisationskomitees des Zür-
eher Orientierungslaufes kann leider keine Folge ge-
geben werden, da der Lauf mit der Delegiertenver-
Sammlung des SLV zusammenfällt.

Der Redaktor des «Pädagogischen Beobachters» erlässt
an sämtliche Einsender und Mitarbeiter des PB ein
Rundschreiben, worin er diese auf das Recht und die
Pflicht des Kantonalvorstandes (als Redaktionskommis-
sion) hinweist, Einsendungen allenfalls zurückweisen
oder kürzen zu dürfen und das Erscheinungsdatum
selbst festzulegen.

Die Geschäfte der dritten diesjährigen Präsidenten-
konferenz vom 29. September 1961 werden festgelegt.

27. Sitzung, 21. September 1961, Zürich

Walter Seyfert legt eine umfassende Darstellung der
Versicherungsverhältnisse der zürcherischen Lehrer-
Schaft vor, die in einer der nächsten Nummern des
«Pädagogischen Beobachters» veröffentlicht werden soll.

Von der Erziehungsdirektion ist eine vom 15. Septem-
ber 1961 datierte Antwort auf unsere Eingabe vom
24. Juni 1961 betreffend Revision des Lehrerbesoldungs-
gesetzes eingetroffen.

Unter Mitwirkung unseres Präsidenten Hans Küng
befasst sich ein Komitee mit der Organisation einer
Besuchsreise von 38 Berliner Jugendlichen nach Zürich.

28. Sitzung, 28. September 1961, Zürich

Der Lehrerverein Zürich hat in einer gutbesuchten
Hauptversammlung am 26. September 1961 eine Reso-
lution gutgeheissen, in der die dringende Revision des
Lehrerbesoldungsgesetzes gefordert wird.

An der Delegiertenversammlung des Schweizerischen
Lehrervereins in Herisau am 23. September 1961 wurde
der Antrag auf Anstellung eines hauptamtlichen Sekre-
tärs mit grossem Mehr bei Stimmenthaltung der Zürcher
Delegierten gutgeheissen. In den übrigen Punkten wur-
den die Anträge der Sektion Zürich angenommen.

Eine erste längere Aussprache über eine Reorganisa-
tion des eigenen Vereinsbetriebes ergibt die Notwendig-
keit der Erweiterung des Vorstandes um 1 oder 2 Mit-
glieder. Ausserdem ist der Beizug von zeitweiligen Mit-
arbeitern für die Erledigung bestimmter Aufgaben vor-
zusehen, denen sich der Kantonalvorstand bei der bis-
herigen Arbeitsbelastung nicht genügend annehmen
kann.

Infolge Rücktritts vom Schuldienst scheidet Kollege
Paul Coradi auch aus der Kommission für die Reorga-
nisation der Schulsynode aus. Als sein Nachfolger in die-
ser Kommission hat sich in verdankenswerter Weise
Kollege Alex Zeitz, Primarlehrer in Zürich-Glattal, zur
Verfügung gestellt.

29. Sitzung, 5. Oktober 1961, Zürich

Der Kantonalvorstand übermittelt dem erkrankten Prä-
sidenten des Schweizerischen Lehrervereins, Theo Rieh-
ner, seine besten Wünsche zu einer baldigen Genesung.

Eine Eingabe an die kantonsrätliche Kommission zur
Behandlung des regierungsrätlichen Antrages auf Revi-
sion des Lehrerbesoldungsgesetzes wird bereinigt.

Am 3. Oktober 1961 ist von den Personalverbänden
eine Eingabe an die Finanzdirektion abgegangen mit
dem Begehren auf eine Revision der Besoldungen des
staatlichen Personals. Die Eingabe ist auch vom Kanto-
nalen Lehrerverein unterzeichnet worden.

Der Vorstand der Mittelstufenkonferenz ersucht den
Kantonalvorstand dringend, bei den kommenden Besol-
dungsrevisionen dafür besorgt zu sein, dass die Relation
zwischen den Löhnen der Mittelstufen- und der Ober-
Stufenlehrer nicht zuungunsten der Mittelstufenlehrer
verschoben werde.

Die Richtlinien für Schulhausbauten sind nun von der
Erziehungsdirektion bereinigt worden. Diese dankt dem
Kantonalvorstand für seine Mitarbeit an der Ueberprü-
fung der früheren Richtlinien.

Fortsetzung /o/gf Eug. Ernst
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